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OLG Jena: Unterlassene Befunderhebung durch Hausarzt kann Behandlungsfehler sein 
 
OLG Jena, Urt. v. 18.02.09 (Az. 4 U 1066/04) 
 
Leitsätze des Gerichts: 
 
 
1. Ein Befunderhebungsfehler – durch Un-
terlassen – kann dann haftungsbegründend 
dem behandelnden Arzt (hier Hausarzt) 
anzulasten sein, wenn bei weiterer (hier 
unterlassener) Befunderhebungen ein reak-
tionspflichtiger Befund festgestellt worden 
wäre, der seinerseits weitere Behand-
lungsmaßnahmen zwingend erforderlich 
gemacht hätte, die, falls sie unterlassen 
worden wären, dann ihrerseits als grob 
fehlerhaft zu bewerten gewesen wären mit 
der Folge einer Beweislastumkehr für die 
Patientenseite in Bezug auf die Kausalität 
des eingetretenen Primärschadens.  
 
2. Grundsätzlich ist schon das Nichterken-
nen einer (erkennbaren) Erkrankung und 
der sie kennzeichnenden Symptome als 
Behandlungsfehler (in der Form eines Di-
agnosefehlers) zu werten. Irrtümer bei der 
Diagnosestellung sind jedoch nicht selten, 
weil die Symptome einer Erkrankung nicht 
immer eindeutig sind. Diagnosefehler, die 
objektiv auf eine Fehlbefundung zurückzu-
führen sind, können daher nur mit Zurück-
haltung als relevante Behandlungsfehler 
gewertet werden; allerdings gilt dies nicht 
für eine Fehlbefundung von Symptomen, 
die für eine bestimmte Erkrankung kenn-
zeichnend sind. 
  
3. Die Unterlassung einer – angesichts der 
Unsicherheit der Diagnose – erforderli-
chen Überprüfung der Diagnose, also die 
Nichterhebung gebotener weiterer Befunde 
kann daher haftungsbegründend wirken, 
wenn der erste Befund auch den Verdacht 
einer Erkrankung nahe legt, die zwingend 
behandlungsbedürftig ist und die – auf 
Grund fehlerhafter Erstdiagnose – not-
wendige Behandlung (der nicht deutlich 

erkannten Krankheit) nur deshalb unter-
bleibt, weil der Erstbefund fehlerhaft und 
trotz notwendiger Abklärung eine weitere 
Befunderhebung unterlassen worden war. 
Denn für die gehörige Erhebung der fakti-
schen Grundlagen für eine differenzierte 
Diagnostik und Therapie gilt – zum Wohl 
des Patienten – ein strenger Maßstab. 
Maßstab ist stets, was der (jeweilige) me-
dizinische Standard gebietet, also was im 
konkreten Fall dem Qualitätsstandard ei-
ner sachgerechten Behandlung entspricht. 
Dabei sind bei schwer wiegenden Risiken 
für den Patienten – wie hier dem drohen-
den Herzinfarkt – auch vom behandelnden 
Arzt für unwahrscheinlich gehaltene Ge-
fährdungsmomente auszuschließen. Bei 
Berücksichtigung dieses – strengen – Sorg-
faltsmaßstabs darf der Arzt dem Patienten 
nicht die weitere Entscheidung darüber 
überlassen, ob dieser sich einer notwendi-
gen klinischen Untersuchung zur differen-
tialdiagnostischen Abklärung des Erstbe-
fundes stellt. 
  
4. Ein Verschulden des Arztes ist dann zu 
bejahen, wenn er aus seiner Sicht zur Zeit 
der Diagnosestellung entweder Anlass zu 
Zweifeln an der Richtigkeit der gestellten 
Diagnose hatte oder aber solche Zweifel 
gehabt und sie nicht beachtet hat. 
 
 
 
Was war passiert?  
 
Die Klägerin ist die Tochter und Miterbin 
des am 24.10.1998 an den Folgen eines 
akuten Herzinfarktes – hervorgerufen 
durch eine schwere Koronararteriensklero-
se – verstorbenen P. F.. Sie nimmt aus ei-
genem und abgetretenem Recht ihrer Mut-
ter, der in 1. Instanz als Zeugin gehörten R. 
F., den Beklagten wegen fehlerhafter Be-

 1



 © IQB – Lutz Barth             IQB 2009 – Service   
Internetportal zum Medizin-, Pflege- und Psychiatrierecht                                      Rechtsprechungs-Report  

handlung am 22.10. 1998 auf Ersatz von 
Beerdigungs- und Autopsiekosten in An-
spruch. 
 
Der Verstorbene erlitt am 22.10.1998 ge-
gen 17.20 Uhr einen heftigen Schmerzan-
fall im Bereich des Oberbauchs. Der als 
Hausarzt hinzugerufene Beklagte diagnos-
tizierte nach Untersuchung eine akute Gal-
lenblasenkolik, verabreichte eine schmerz-
stillende Spritze und verschrieb schmerz-
stillende und krampflösende Medikamente 
(Tramal und Buscopan). Weiter schrieb er 
– vorsorglich – eine stationäre Einweisung 
aus. Nach zwischenzeitlicher Besserung 
der Beschwerden am nächsten Tag traten 
in den Morgenstunden des 24.10.1998 er-
neut heftige Schmerzen auf; es kam zu 
einer dramatischen Verschlechterung. Der 
herbei gerufene Notarzt konnte den Tod 
von Herrn F. nicht mehr verhindern. Herr 
F. verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus 
im Alter von 55 Jahren. Nach dem Obduk-
tionsbefund des Arztes Dr. L. wurde als 
Todesursache eine Ruptur des Herzmus-
kels mit nachfolgender Herzbeuteltampo-
nade als Folge einer hochgradig stenosie-
renden Koronararteriensklerose mit akutem 
Herzinfarkt festgestellt (s. Bericht vom 
26.10.1998); unauffällig blieben die Gal-
lenblase und die Gallenwege. 
 
Die Parteien streiten im Wesentlichen 
(noch) über die Fragen einer fehlerhaf-
ten Diagnose (akute Gallenblasenent-
zündung) und die Notwendigkeit einer 
weiteren diagnostischen Abklärung (Be-
funderhebung), die, da diese der Haus-
arzt vor Ort nicht leisten konnte, zwin-
gend die Einweisung in eine Klinik er-
forderte. 
 
Die Klägerin meint, der Beklagte habe dem 
Patienten nicht die Entscheidung hierfür 
überlassen dürfen, insbesondere nicht unter 
Hinweis darauf, dass ein stationärer Auf-
enthalt (nur) dann unumgänglich sei, wenn 
sich keine Beschwerdebesserung einstelle. 
Bei rechtzeitiger Einweisung und weiterer 

differentialdiagnostischer Abklärung habe 
eine reale Überlebenschance bestanden. Im 
Übrigen hätten die verschriebenen Medi-
kamente eine weitere Ursachenabklärung 
erschwert. 
 
Der Beklagte bestreitet nicht die Sinnhaf-
tigkeit einer weiteren diagnostischen Ab-
klärung, vertritt aber die Auffassung, ange-
sichts der geschilderten Beschwerden im 
rechten Oberbauch eine (noch) vertretbare 
Diagnose gestellt, im Übrigen den Patien-
ten eindringlich angehalten zu haben, bei 
nicht eintretender Besserung sofort ein 
Krankenhaus aufzusuchen. Dies habe er 
deutlich bei Ausfüllen des Transport- und 
Einweisungsscheins gegenüber dem Pati-
enten selbst und dessen Ehefrau zum Aus-
druck gebracht. Er verneint also einen zu 
Beweiserleichterungen für die Patienten-
seite führenden groben Behandlungsfehler. 
 
Das Landgericht hat – nach Anhörung von 
Zeugen zum Ablauf der Untersuchung und 
Behandlung am 22.10.1998 und Einholung 
eines Sachverständigengutachtens und 
mündlicher Anhörung des Sachverständi-
gen Dr. P. – die Klage abgewiesen. Es hat 
trotz festgestellter fehlerhafter Diagnose 
einen groben Behandlungsfehler und damit 
Beweiserleichterungen für die Patienten-
seite verneint, weil es unterstellt hat, der 
Beklagte habe zum Zeitpunkt der Behand-
lung am 22.10.1998 keinen Anlass gehabt, 
an seiner Diagnose zu zweifeln, weil der 
Patient nur allgemein über Schmerzen im 
Oberbauch geklagt habe. Wegen der Ein-
zelheiten und in Ergänzung des erstinstanz-
lichen Sach- und Streitstandes wird auf das 
Urteil des LG Meiningen vom 03.11.2004 
Bezug genommen. 
 
 
 
Weiter aus der Entscheidung des OLG:  
Gegen das ihr am 08.11.2004 zugestellte 
Urteil hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 
08.12.2004 – Eingang bei Gericht am glei-
chen Tag (Fax) – Berufung eingelegt und 
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diese – nach gewährter Fristverlängerung 
bis 08.02.2005 – mit Schriftsatz vom glei-
chen Tag, Eingang bei Gericht am 
08.02.2005, begründet. Sie rügt eine un-
vollständige Befragung des Sachverständi-
gen Dr. P. und eine nicht ausreichende 
Beweiswürdigung und nach ergänzender 
Beweisaufnahme durch den Senat die un-
terbliebene differentialdiagnostische weite-
re Abklärung des (unklaren) Befunds vom 
22.10.1998 als schweren Behandlungsfeh-
ler. Bei weiterer Abklärung wäre das In-
farktgeschehen erkennbar gewesen. Das 
Fehlverhalten des Beklagten stelle einen 
Befunderhebungsfehler dar, der unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen höchst-
richterlichen Rechtsprechung als grob zu 
bewerten sei. 
 
Die Klägerin beantragt,  
unter Abänderung des Urteils des LG Mei-
ningen vom 03.11.2004 den Beklagten – 
wie geschehen – zu verurteilen. 
 
Der Beklagte beantragt  
– unter Verteidigung des erstinstanzlichen 
Urteils – die Berufung zurückzuweisen. 
 
Der Senat hat ergänzend den Sachverstän-
digen Dr. P. angehört und auf Antrag der 
Klägerin ein weiteres Sachverständigen-
gutachten auf der Grundlage des Beweis-
beschlusses vom 18.05.2006 – Bl. 356, Bd. 
II d.A. – (zuletzt und nach Selbstablehnung 
der zunächst berufenen Sachverständigen 
Dr. K.) des Sachverständigen Dr. L. einge-
holt. Wegen der Einzelheiten der ergän-
zenden Beweisaufnahme wird auf die Sit-
zungsniederschrift vom 11.01.2006 (Bl. 
296 ff, Bd. II d.A.) und auf das schriftliche 
Sachverständigengutachten Dr. L. vom 
15.04.2008 Bezug genommen. Letzterer 
hat im Termin vom 14.01.2009 sein Gut-
achten mündlich erläutert; hierzu wird auf 
das Protokoll von diesem Tag (Bl. 521 ff, 
Bd. II d.A.) verwiesen. 
 
 
Aus den Entscheidungsgründen: 

 
Die Berufung der Klägerin ist form- und 
fristgerecht erfolgt und auch sonst zulässig 
(§§ 511, 517, 519, 520 ZPO).  
Sie hat – unter Berücksichtigung des 
zweitinstanzlich ergänzten Beweiser-
gebnisses – auch in der Sache Erfolg und 
führt zur Verurteilung des Beklagten 
nach den Klageanträgen. 
 
Nach diesem Ergebnis, insbesondere den – 
schriftlichen und mündlichen – Ausfüh-
rungen des Sachverständigen Dr. L. steht 
zur Überzeugung des Senats fest, dass 
dem Beklagten ein haftungsrelevanter Be-
funderhebungsfehler – durch Unterlassen – 
anzulasten ist, der hier deswegen als grob 
eingeschätzt werden musste, weil bei wei-
terer Befunderhebung in einer entspre-
chenden Klinik ein reaktionspflichtiger 
Befund festgestellt worden wäre, der sei-
nerseits weitere Behandlungsmaßnahmen 
zwingend nach sich gezogen hätte, die falls 
sie unterlassen worden wären, dann ihrer-
seits als grob fehlerhaft zu bewerten gewe-
sen wären mit der Folge einer Beweislast-
umkehr für die Patientenseite in Bezug auf 
die Kausalität des eingetretenen Primär-
schadens.1 
 
Auf den vom Landgericht (nur isoliert) 
festgestellten Diagnosefehler kommt es 
dagegen haftungsrechtlich nicht an; inso-
weit folgt der Senat der Wertung des 
Landgerichts.  
 
Grundsätzlich ist zwar das Nichterken-
nen einer erkennbaren Erkrankung und 
der für sie kennzeichnenden Symptome 
als Behandlungsfehler zu werten. Denn 
die Diagnosestellung ist eine aus dem Be-
handlungsvertrag geschuldete ärztliche 

                                                 
1 vgl. zu dieser Problematik Geiß/Greiner, Arzt-
haftpflichtrecht 5. Aufl., B Haftung aus Behand-
lungsfehlern Rz. 295 – 297 unter Hinweis auf 
BGHZ 138, 1; BGHZ 132, 47, 52; OLG Dresden 
VersR 2004, 648; OLG Köln VersR 2004, 247 
sowie zahlreiche weitere obergerichtliche Entschei-
dungen aaO S. 196 u. 197 
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Leistung; sie ist Ausgangspunkt der nach-
folgenden Therapie. Vom Arzt erkannte 
Diagnosefehler sind Behandlungsfehler 
und müssen korrigiert und der tatsächli-
chen Krankheit angepasst werden. Irrtümer 
bei der Diagnosestellung, die in der Praxis 
nicht selten vorkommen, sind jedoch oft 
nicht die Folge eines vorwerfbaren Verse-
hens des Arztes. Die Symptome einer Er-
krankung sind nämlich nicht immer ein-
deutig, sondern können auf die verschie-
densten Ursachen hinweisen. Auch kann 
jeder Patient wegen der Unterschiedlich-
keit des menschlichen Organismus die An-
zeichen ein und derselben Krankheit in 
anderer Ausprägung aufweisen. Diagnose-
irrtümer, die objektiv auf eine Fehlinter-
pretation der Befunde zurückzuführen sind, 
können deshalb nur mit Zurückhaltung als 
Behandlungsfehler gewertet werden.2  
 
Dieser Gesichtspunkt greift allerdings 
nicht, wenn Symptome vorliegen, die für 
eine bestimmte Erkrankung kennzeich-
nend sind, vom Arzt aber nicht ausrei-
chend berücksichtigt werden. Bei nicht 
mehr vertretbarer Deutung wirkt die 
Fehldiagnose daher durchaus als haf-
tungsbegründend.3  
 
Die Frage nach einem ärztlichen Behand-
lungsfehler kann sich jedoch auch stellen, 
wenn der behandelnde Arzt ohne vorwerf-
bare Fehlinterpretation von Befunden eine 
objektiv unrichtige Diagnose stellt und 
diese darauf beruht, dass der Arzt eine 
notwendige Befunderhebung entweder 
vor der Diagnosestellung oder zur er-
forderlichen Überprüfung der Diagnose 
unterlassen hat. Die Nichterhebung ge-
botener Diagnosebefunde kann daher 
ebenfalls haftungsbegründend wirken. Der 
Arzt hat nicht nur die erhobenen Befunde 
abzuklären, sondern auch nach den ersten 
Schlussfolgerungen in einem angemesse-
                                                 

                                                

2 vgl. dazu grds. BGH NJW 1992, 2962; BGH NJW 
1988, 1513; ebenso OLG Jena, Urteil v. 15.10.2008 
– 4 U 990/06 
3 OLG Jena v. 15.10.2008 – 4 U 990/06 

nen zeitlichen Rahmen weitere Befunde zu 
erheben, wenn der erste Befund nur den 
Verdacht einer behandlungsbedürftigen 
Erkrankung nahe legt.  
 
Anders als bei (einfachen) Diagnosefeh-
lern gilt aber für die gehörige Erhebung 
der faktischen Grundlagen für eine diffe-
renzierte Diagnostik und Therapie ein 
strenger Maßstab. Maßstab ist stets, was 
der (jeweilige) medizinische Standard ge-
bietet. Das kann also darüber hinausgehen, 
was der behandelnde Arzt im Einzelfall 
annimmt. Ein Befunderhebungs- und im 
weiteren Sinne Therapiefehler richtet sich 
also danach, was im konkreten Einzelfall 
dem Qualitätsstandard der sachgerechten 
Behandlung entspricht; die Frage des (haf-
tungsrelevanten) Behandlungsfehlers kann 
also nur konkret beantwortet werden.  
 
Eine Behandlung (hier Befunderhebung) 
entspricht nur dann den Regeln der medi-
zinischen Wissenschaft, wenn der Arzt 
nicht nur die anerkannte Heilmethode an-
wendet, sondern darüber hinaus alles tut, 
was nach den Regeln und Erfahrungen der 
medizinischen Wissenschaft – zum Be-
handlungszeitpunkt – getan werden muss, 
um den Patienten vor körperlichen Schä-
den zu bewahren.4
 
Bei schwerwiegenden Risiken für den 
Patienten – wie hier dem drohenden 
Herzinfarkt – sind vom Arzt auch für 
unwahrscheinlich gehaltene Gefähr-
dungsmomente auszuschließen. 
 
Ein Fehler in der Befunderhebung kann 
daher zur Folge haben, dass der behan-
delnde Arzt oder der Klinikträger für 
eine daraus folgende objektiv falsche 
Diagnose und für eine derart tatsächlich 
vorhandene Krankheit nicht gerecht 
werdenden Behandlung und deren Fol-
gen einzustehen hat. 

 
4 BGH, in NJW 1985, 1392 
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Grundsätzlich muss der Patient die 
Voraussetzungen eines Behandlungsfeh-
lers und dessen Ursächlichkeit für den 
geklagten Gesundheitsschaden darlegen 
und beweisen. Dies gilt sowohl für den 
Vorwurf eines Diagnosefehlers, als auch 
für den eines Fehlers in der Befunderhe-
bung. Gelingt dem Patienten zwar der Be-
weis eines Behandlungsfehlers in der Form 
eines Diagnosefehlers oder eines Fehlers in 
der Befunderhebung, nicht aber der Nach-
weis der Ursächlichkeit dieses Fehlers für 
den geltend gemachten Gesundheitsscha-
den, kommen ihm Beweiserleichterungen 
nur dann zu Hilfe, wenn der objektive Feh-
ler der Behandlungsseite entweder als grob 
zu bewerten ist, ein grober Fehler in der 
Befunderhebung vorliegt oder wenn die 
Voraussetzungen für eine Beweislastum-
kehr wegen eines (lediglich einfachen) 
Fehlers bei der Befunderhebung oder der 
Befundsicherung gegeben sind.5  
 
Letzteres ist dann der Fall, wenn die (wei-
tere) Befunderhebung oder Befundsiche-
rung sicher einen reaktionspflichtigen Be-
fund ergeben hätte, der seinerseits zu wei-
teren Behandlungsmaßnahmen Veranlas-
sung gegeben hätte und die Unterlassung 
dieser gebotenen (weiteren) Behandlungs-
maßnahmen sich als grob fehlerhaft er-
weist.  
 
Dem Arzt steht demnach bei der Diagnose-
stellung ein Beurteilungs- und Entschei-
dungsspielraum zu, den auch das Haf-
tungsrecht nicht nachträglich verkürzen 
darf. Ein Verschulden des Arztes ist nur 
dann zu bejahen, wenn er aus seiner Sicht 
zur Zeit der Diagnosestellung entweder 
Anlass zu Zweifeln an der Richtigkeit der 
gestellten Diagnose hatte oder aber solche 
Zweifel gehabt und sie nicht beachtet hat.6  
 
So ist es hier. 

                                                 
5 BGH, in NJW 2003, 2827 
6 OLG Naumburg, in NJW-RR 2002, 312 

 
Das Landgericht hat den Widerspruch zwi-
schen (noch) entschuldbarem Diagnoseirr-
tum und der – hier zwingenden – Notwen-
digkeit weiterer Diagnoseabklärung nicht 
beachtet und nicht herausgearbeitet. Dem 
Landgericht ist allerdings zuzugeben, dass 
die Ausführungen des Sachverständigen 
Dr. P. insoweit nicht zielführend sind, als 
sie lediglich eine Erklärung dafür abgeben, 
dass die Erstdiagnose – Gallenblasenkolik 
– auf Grund der geschilderten Oberbauch-
schmerzen noch vertretbar erscheint und, 
da weitere – deutliche – Anzeichen für 
einen Myokardinfarkt gefehlt hätten, dieser 
zwar nicht auszuschließen gewesen wäre, 
andererseits dieser Sachverständige aber 
offen gelassen hat, ob eine Einweisung in 
eine Klinik zur weiteren Abklärung und 
Ausschließung eines Infarkts zwingend 
geboten war oder diese Entscheidung dem 
Patienten überlassen werden durfte. 
 
Anders der Sachverständige Dr. L.. Schon 
in seinem schriftlichen Gutachten vom 
15.04.2008 hat er ausgeführt, dass auf 
Grund der differentialdiagnostischen Be-
deutung von Oberbauchschmerzen immer 
auch eine generelle Untersuchung des 
Brustraumes und des Herzens durchgeführt 
werden sollte. Vor allem Hinterwandin-
farkte könnten ebenfalls vegetative Sym-
ptome wie die (geschilderten) Oberbauch-
schmerzen aufweisen. Die Beschwerden 
bei Gallenblasenerkrankungen und Herzin-
farkten wiesen also ähnliche bzw. gemein-
same Symptome auf. Dies mache eine ein-
deutige Zuordnung mit rein klinischen Mit-
teln, die ein Hausarzt zur Verfügung habe, 
recht schwer. Angesichts der dem Beklag-
ten bekannten Risikofaktoren – hoher 
Blutdruck, erhöhtes Cholesterin (LDL-
Chol. > 200 mg%) – diese deuteten mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 23 bis 59 % 
auf eine koronare Herzerkrankung hin, 
wäre eine sofortige Klinikeinweisung des 
Patienten die notwendige Konsequenz ge-
wesen, um die Ursache der heftigen Ober-
bauchbeschwerden sicher abklären zu las-
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sen. Eine endgültige Abklärung sei nur in 
einer Klinik mit Labormedizin und techni-
schem Gerät möglich gewesen. Bei Herrn 
Fleischmann sei von dem Pathologen eine 
schwere, hochgradig verengte und verkal-
kende Koronararteriensklerose aller Äste 
bei Rechtsversorgungstyp mit Athero-
maufbruch und Einblutung im mittleren 
Drittel gefunden worden.  
 
Der Sachverständige hat weiter ausge-
führt, bei einem solchen pathologischen 
Herzbefund wäre mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit – bei 
klinischer Abklärung – ein positiver Be-
fund auf das Vorliegen eines akuten Ko-
ronarsyndroms festzustellen gewesen. 
Daher sei eine klinische Einweisung 
zwingend notwendig gewesen. 
 
Bei seiner mündlichen Erläuterung im 
Termin vom 14.01.2009 ist der Sachver-
ständige – trotz geäußerten Verständnisses 
für die Situation des Beklagten am 
22.10.1998 –bei dieser Bewertung geblie-
ben und hat noch einmal ausgeführt, dass 
die Arbeitshypothese akute Gallenblasen-
erkrankung nicht sicher gewesen sei und 
dringender Abklärung bedurfte. 
 
Unter Berücksichtigung des hier gefor-
derten – strengen – Sorgfaltsmaßstabs 
durfte der Beklagte es nicht dem Patien-
ten überlassen, ob dieser sich einer wei-
teren klinischen Untersuchung unterzog 
oder nicht. Der Senat folgt dem Sachver-
ständigen Dr. L., der dies anschaulich unter 
Schilderung seiner eigenen Erfahrungen 
deutlich gemacht hat, dass eine weitere 
Abklärung des Erstbefundes zwingend 
notwendig war und, da diese Abklärung 
nur in einer entsprechend ausgestatteten 
Klinik vorgenommen werden konnte, er 
diese Einweisung zwingend veranlassen 
musste und es nicht dem Patienten überlas-
sen durfte, ob dieser – (nur) bei persistie-
render Schmerzsymptomatik – von dem 
Überweisungsschein Gebrauch machte. 
Denn in diesem Zusammenhang ist weiter 

zu berücksichtigen, dass der Beklagte dem 
Patienten Schmerzmittel und krampflösen-
de Medikamente verschrieb. Bei Einnahme 
der verschriebenen Medikamente konnte 
zumindest mit einer Besserung der 
Schmerzsymptomatik gerechnet werden, 
der Beklagte also nicht sicher davon aus-
gehen, dass der Patient in naher Zeit die 
Klinik aufsuchte. Auch wenn er – nach 
seinen eigenen Worten im Termin vom 
14.01.2009 – den Einweisungsschein mit 
Nachdruck ausgestellt hatte, konnte er 
doch unter Berücksichtigung seiner Diag-
nose – Gallenblasenkolik – nicht mit einer 
Einsicht des Patienten in die Notwendig-
keit einer weiteren klinischen Abklärung 
rechnen. Im Gegenteil. Da bei seinem Be-
such und der anschließenden Untersuchung 
des Patienten (am 22.10.1998) dessen 
Schmerzen bereits nachgelassen hatten, lag 
es nahe, dass die Einnahme der verschrie-
benen Medikamente Tramal und Buscopan 
zu einer weiteren Entspannung führten. 
 
Der Senat folgt dem Sachverständigen 
Dr. L. auch in dessen Bewertung, dass 
bei einer sofortigen Einweisung in eine 
entsprechende Klinik mit Sicherheit ein 
relevanter Untersuchungsbefund – Hin-
weis auf eine fortgeschrittene Arterien-
sklerose/Gefahr eines bevorstehenden 
Infarkts – gefunden worden wäre, der 
weitere Behandlungsmaßnahmen – Be-
seitigung der Stenosierung – zwingend 
erforderlich gemacht hätte. Angesichts 
der Lebensbedrohlichkeit der Koronarer-
krankung wäre das Unterlassen solcher 
zwingend gebotener Therapie aber grob 
fehlerhaft, so dass hier zu Gunsten der Pa-
tientenseite eine Beweislastumkehr hin-
sichtlich des eingetretenen Primärschadens 
(Tod) stattfindet. 
 
Das Verschulden des Beklagten folgt aus 
der Fehleinschätzung, dass er dem (ver-
storbenen) Patienten nicht die Entschei-
dung über die – aus medizinischer Sicht 
zwingend gebotene – weitere Abklärung 
in einer Klinik überlassen durfte. Diesen 
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medizinischen Standard setzt der Senat bei 
dem Beklagten voraus; auf dessen – zum 
Zeitpunkt der Behandlung – fehlerhafte 
Annahme, er habe dies dem Herrn 
Fleischmann nachdrücklich nahegelegt, 
kommt es nicht an, ebenso wenig darauf, 
ob Herr Fleischmann unterstellt, der Be-
klagte hätte zwingend die sofortige Ein-
weisung veranlasst, diese dann auch be-
folgt hätte. Im gegebenen Fall hätte der 
Beklagte jedenfalls auch einen sofortigen 
Krankentransport in die Wege leiten müs-
sen. Dies alles hat er nicht getan. 
 
Die Folge ist, dass die unterlassene (wei-
tere) Befunderhebung durch zwingend 
gebotene Einweisung in eine entspre-
chende Klinik zur Haftung für die hier 
geltend gemachten materiellen Scha-
denspositionen führt (positive Vertrags-
verletzung des Behandlungsvertrages 
bzw. § 823 Abs. 1 BGB a.F. iVm Art. 
229 § 5 Satz 1 EGBGB). Der Zinsan-
spruch ergibt sich aus Verzug (§§ 286, 
288 Abs. 1 BGB, Art. 229 §§ 1 u. 7 
EGBGB). 
… 
 
Für eine Revisionszulassung fehlt es an 
Gründen; der vorliegende Fall betrifft eine 
Einzelfallentscheidung und der Senat 
weicht weder von der bisherigen höchst-
richterlichen Rechtsprechung des BGH ab, 
noch setzt er sich in Widerspruch zu seiner 
eigenen Rechtsprechung und der anderer 
Obergerichte. 
 
(…) 
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Neu! 
 
Künftig werden wir im Rahmen unserer 
Exzellenzinitiative weitere Maßstäbe set-
zen. 
 
Wir werden eine neue Kategorie
 
Pflegerechtliche Arbeitsblätter 
 
eröffnen (PflRABl.) 
 
Anhand der vorliegenden Entscheidung 
des OLG Jena finden Sie in unserem  
 
>>> IQB-Newsletter-Rechtsarchiv <<< 
 
hierauf einen Hinweis. Wir haben am Ende 
des Archivs hierzu einen Hinweis einge-
pflegt. 
 
Ihr Lutz Barth, 24.03.09 
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